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Regierungsprogramm von 
CDU-FDP: 
Altlasten oder Hoffnung der späten Geburt ?

Das Regierungsprogramm von 
CDU und FDP bleibt in vielen 
Punkten unklar, Entscheidungen 
werden auf später verschoben. Nach 
Jahresfrist sollen die Ergebnisse 
vieler Kommissionen zu konkreten 
Änderungen führen. Das wäre 
sicherlich wünschenswert und wir 
hoffen mal, das es auch sinnvolle 
Änderungen sind. Sicherlich kann 
ein neues Team nicht von heute auf 
morgen alles, was dringend erfor-
derlich ist, verändern. Dazu gehört 
selbst-verständlich Zeit, aber nach 
getaner Arbeit ist es wichtig, auch 
Entscheidungen zu treffen, auch 
wenn sie „weh tun“.

Die Kern-Probleme für das 
Gesundheitswesen lassen sich 
zumindest in 10 Punkten zusam-
menfassen:

1. Erhaltung, aber Modifikati-
on des Gesundheitsfonds, insbe-
sondere soll der Morbi-RSA beibe-
halten, aber vereinfacht werden. 
Es soll mehr Beitragsautonomie 
geschaffen werden, indem der 
Arbeitgeberbeitrag eingefroren, 
und der Arbeitnehmer-Beitrag 
von den Lohnnebenkosten abge-
koppelt wird. Über eine zusätz-
liche kassenspezifische Versicher-
tenpauschale bzw. Gesundheits-
prämie sowie einen Sozialausgleich 
über die Steuerfinanzierung wird 
noch diskutiert.

2. Der Wettbewerb der GKV-
Kassen soll verstärkt werden, 
insbesondere durch Beibehal-

tung des Selektivver-tragssystems 
neben dem Kollektivvertragssys-
tem. Damit zusammenhängend 
soll der Abschlusszwang der Kran-
kenkassen für Hausarztverträge 
mit Hausarztverbänden (Hausarzt-
Monopol §73b SGB V) bis 2013 
beibe-halten werden. Das Wettbe-
werbsrecht soll als Ordnungsrah-
men angewendet werden, insbe-
sondere bei Arz-neimittelrabatt-
verträgen, Fusionen von Kran-
kenhäusern und Krankenkassen 
u.a. Neben mehr Beitragsautono-
mie sollen auch regionale Beiträge 
erhoben werden können.

3. Die PKV-Versicherungen 
bleiben bestehen, dabei soll beson-
ders die Entwicklung des Basistarifs 
beobach-tet werden. Die Wechsel-
möglichkeit für GKV-Versicherte 
in die PKV soll bei Überschreitung 
der Versicherungs-pflichtgrenze 
bereits nach 1 jähriger  Wartezeit 
möglich werden (kein Ausbluten 
der PKV mehr).

4. Der freie Arztberuf bzw. MVZ 
sollen erhalten werden, besonders 
der freie Arztberuf und die freie 
Arztwahl als Grundprinzip der 
Gesundheitsversorgung soll unver-
ändert bleiben. Als MVZ-Gesell-
schafter sollen nur Ärzte und Kran-
kenhäuser, aber keine Managem-
entgesellschaften in Frage kommen. 
Die Mehrheit der Gesellschafts-
anteile, die Stimmrechte und die 
Leitung sollen bei niedergelas-
senen Ärzten bleiben, es soll aber 

eine Öffnungsklausel für Kranken-
häuser in unterversorgten Gebieten 
geben. Eine erleichterte Zulassung 
von Krankenhäusern zur ambu-
lanten Versorgung soll bei hoch-
spezialisierten Leistungen, seltenen 
Erkrankungen und besonderen 
Krankheitsverläufen (§116b SGB 
V) überprüft werden.

5. Die Delegation von ärzt-
lichen und sonstigen Leistungen 
soll erweitert werden, insbesonde-
re soll das sog. Schwester-AGnEs-
Modell und die sog. Arzt-Assisten-
ten (“Physician Assistent“) ohne 
direkte ärztliche Aufsicht einge-
führt werden.

6. Die Bedarfsplanung, insbe-
sondere die Weiterentwicklung 
durch die Selbstverwaltung der 
Ärzte und Kran-kenkassen soll 
erhalten bleiben, d.h. eine Öffnung 
in unterversorgten Gebieten, aber 
auch die Beibehaltung in überver-
sorgten Gebieten - jedenfalls bis 
2014.

7. Die Reform der Honorar-
reform, insbesondere die Über-
prüfung des derzeitigen GKV-
Vergütungssystems soll zu einem 
einfachen, verständlichen ärzt-
lichen GKV-Vergütungssystem 
unter Berücksichtigung regio-
naler Besonderheiten führen. Die 
Bindung an die Grundlohnsum-
men-Entwicklung soll beim zahn-
ärztlichen GKV-Vergütungssystem 
wegfallen, die Reform der GOÄ 
und GOZ soll zu einer Erhöhung 
der Punktwerte führen.

8. Die modifizierte Selbstver-
waltung der Ärzte und Kranken-
kassen, insbesondere KVèn soll 
erhalten werden. Die ärztliche 
Selbstverwaltung soll als tragendes 
Ordnungsprinzip, aber in modi-
fizierter (abgeschwächter) Form 
wegen des Selektivvertragssystems 
beibehalten werden.

9. Das Arzneimittelversor-
gungssystem soll erhalten werden, 
insbesondere soll das Mehr- und 
Fremdbesitz-verbot bei Apothe-
kern nicht aufgehoben oder verän-
dert werden. Das Verbot der Abga-
be von Arzneimitteln in sog. Pick-
up Stellen bleibt erhalten.

10. Verschiedene sonstige 
Punkte: die GKV-Kostenerstat-
tung (ohne Mehrkosten für Versi-
cherte) soll verein-facht werden. 
Ein Patientenschutzgesetz zur 
Sicherung der Patientenrechte 
soll eingeführt werden. Das Sys-
tem der elektronischen Gesund-
heitskarte soll auf Datensicher-
heit und informationelles Selbst-
bestimmungs-recht des Patienten 
geprüft, ggf. modifiziert oder stor-
niert werden. 

Zusammenfassend kann man 
sagen: Heiße Eisen wie Ände-
rung der Finanzierungsgrundla-
ge, notwendige Rationierung des 
Leistungskatalogs, Unvereinbar-
keit von Kollektiv-, Selektivver-
trägen und Kostenerstattung, u.ä., 
wurden weder bisher angepackt 
noch erwähnt. Sicherlich verständ-
lich, da viele Baustellen vorhanden 
sind und nicht alle gleichzeitig 
angepackt werden können. Volles 
Verständnis, aber es muss etwas 
passieren und die hierfür erforder-
lichen Maßnahmen müssen recht-
zeitig auf die Spur gebracht werden. 
Die grundsätzliche Rich-tung mit 
mehr Wettbewerb, mehr Eigenver-
antwortung des Versicherten, aber 
Abwendung von der Staatsmedizin 
ist erkennbar und ein erster guter 
Schritt in die richtige Richtung. 

Zwar lässt sich aus den allge-
meinen Absichtserklärungen des 
Gesundheitsministers wie aus 
dem Regierungs-programm bis 
dato nur eine Verschiebungstaktik 
erkennen, aber das Jahr der ange-
kündigten Kommissionsarbeit ist 
eine Bedenkpause, die unbedingt 
von der ärztlichen Selbstverwal-
tung genutzt werden sollte, zumal 
das Ohr des Ministers für die ärzt-
lichen Belange offen erscheint. 
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